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 1  Vorbemerkungen 

Mit dem vorliegenden Wertermittlungsrahmen wird der Wertermittlungsrahmen, welcher mit 

Beschluss 01/2019 in der Vorstandssitzung vom 03.06.2019 aufgestellt wurde, aufgehoben. 

Die vorliegende aktuelle Fassung wurde notwendig, da sich zum einen erhebliche Änderungen 

in den örtlichen Bodenrichtwerten für landwirtschaftliche und bebaute Flächen ergeben haben. 

Zum anderen wurde, nach Prüfung der Wertermittlung durch die Obere 

Flurbereinigungsbehörde, ein verfahrenstechnischer Fehler festgestellt, der mit der 

vorliegenden Fassung behoben wird. 

 1.1  Rechtliche Grundlagen 

Die kreisfreie Stadt Leipzig hat am 10.10.2012 nach den §§ 4 und 86 Abs.1 des 

Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der 

heute gültigen Fassung i.V.m. § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des FlurbG und zur 

Bestimmung der Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (AGFlurbG) 

vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. Nr. 48 S. 1429) die Durchführung eines Vereinfachten 

Flurbereinigungsverfahrens angeordnet. 

Die Gesamtfläche des Flurbereinigungsgebiets beträgt ca. 40 ha. 

Für das Bewertungsverfahren der in das Neuordnungsgebiet einbezogenen Grundstücke 

gelten die Bestimmungen der §§ 27 bis 33 FlurbG in Verbindung mit den §§ 5 bis 7 des 

Sächsischen AGFlurbG. 

 1.2  Zweck der Wertermittlung 

Zweck der Wertermittlung ist es, den Wert aller Grundstücke zu ermitteln, um die Teilnehmer 

im Flurbereinigungsverfahren mit Land von gleichem Wert abfinden zu können (§ 27 FlurbG). 

Außerdem dient der Wert als Grundlage für 

 die Bemessung der Teilnehmerbeiträge nach § 19 FlurbG, 

 die Ermittlung des Landabzuges nach § 47 FlurbG, 

 die Festsetzung von Geldabfindungen (§ 52 FlurbG), Geldausgleichen für Mehr- oder 

Minderausweisungen von Land (§ 44 Abs. 3 FlurbG) sowie für einen vorübergehenden 

Unterschied zwischen dem Wert der alten Grundstücke und dem Wert der 

Landabfindung (§ 51 FlurbG). 

Stichtag der Wertermittlung (§ 44 Abs. 1 FlurbG) ist der Zeitpunkt, an dem der neue Rechts-

zustand an die Stelle des bisherigen tritt (Ausführungsanordnung, vorläufige Besitz-

einweisung). Wertänderungen, die in der Zeit zwischen Wirksamwerden der Wertermittlung 

und dem Wertermittlungsstichtag eintreten, müssen berücksichtigt werden. 

Die Wertermittlungsergebnisse sind den Beteiligten gemäß § 6 AGFlurbG in einer 

Versammlung oder in sonst geeigneter Weise zu erläutern und anschließend vier Wochen zur 

Einsichtnahme für die Beteiligten auszulegen. Im Ergebnis dieser Anhörung vorgetragene 

Einwendungen sind durch den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zu beraten und 

entsprechend zu berücksichtigen. Nach Behebung möglicher Einwendungen, werden die 
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Ergebnisse der Wertermittlung festgestellt.  

Die Bekanntgabe der Wertermittlungsergebnisse kann gemäß § 86 FlurbG mit der 

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes (§ 59 FlurbG) verbunden werden. 

 1.3  Zuständigkeiten 

Die Wertermittlung ist gemäß § 5 AGFlurbG Aufgabe des Vorstandes der 

Teilnehmergemeinschaft (TG). Er bedient sich hierzu mindestens zwei, höchstens jedoch vier 

landwirtschaftlicher oder besonderer anerkannter Sachverständiger. Die vom Vorstand der 

Teilnehmergemeinschaft beigezogenen Sachverständigen wurden von der Oberen 

Flurbereinigungsbehörde, aus einer von ihr im Benehmen mit den landwirtschaftlichen 

Berufsvertretungen (§ 109 FlurbG) aufgestellten Liste, benannt. 

Die Obere Flurbereinigungsbehörde hat mit Schreiben vom 12.10.2015 und mit Schreiben vom 

04.07.2019 

Herrn Gerd-Thomas Schneider, geb. am 24.01.1965, wohnhaft in 04769 Mügeln, 

Herrn Dr. Michael Steininger, geb. am 13.11.1963, wohnhaft in 06120 Halle 

 

als Sachverständige für die Wertermittlung in den Vorstand bestellt. Sie haben in allen 

Angelegenheiten der Wertermittlung die Rechte und Pflichten eines Vorstandsmitgliedes 

(erweiterter Vorstand). 

Die Verpflichtung des Sachverständigen Herrn Dr. Michael Steininger erfolgte in der 

Vorstandssitzung vom 26.08.2019 durch die damalige TG-Vorsitzende Frau Anett Hartig. Die 

Verpflichtung des Sachverständigen Herrn Gerd-Thomas Schneider erfolgte in der 

Vorstandssitzung vom 13.10.2015 ebenfalls durch die Vorstandsvorsitzende Frau Anett Hartig. 

 

 2  Bewertungsverfahren 

 2.1  Verfahrensweise für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke 

Der Wert eines Grundstücks wird durch seine Eigenschaften wie seine natürliche 

Beschaffenheit und seine tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse bestimmt, die für die 

Benutzung, die Verwertung und den Ertrag wesentlich sind. 

Maßgeblich ist der objektive Wert. Das entspricht dem Wert, den ein Grundstück oder 

Grundstücksteil für jedermann hat, der es im Neuordnungsgebiet ortsüblich nutzen würde. Der 

Wert der Grundstücke eines Teilnehmers wird im Verhältnis zu dem Wert aller Grundstücke 

des Neuordnungsgebietes bestimmt. 

Das heißt, es wird ein relativer, auf die Verhältnisse im jeweiligen Verfahrensgebiet bezogener 

Wert (Tauschwert; Nettowert) ermittelt. Auf absolute, in Geld ausgedrückte, Werte kommt es 

nicht an. 

Zuerst ist der Bodenwert zu ermitteln. Dieser ist abhängig von den chemisch-biologischen 

Eigenschaften und der physikalischen Beschaffenheit der Bodenbestandteile.  

Entscheidend sind: 

 Aufbau und Ausbildung des Bodenprofils 

 Korngrößenzusammensetzung des Feinbodens und sein Verhältnis zum Bodenskelett 
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 Aufbau und Zusammensetzung des Ober- und Unterbodens und des Untergrundes 

 Vorhandensein von Kalk und Humus 

 Durchlüftung und Bearbeitbarkeit des Bodens 

 Verhalten zum Wasser 

 Eignung zu Sonderkulturen 

Nach § 28 Abs. 1 FlurbG sind die Ergebnisse der Bodenschätzung der Finanzverwaltung nach 

dem Bodenschätzungsgesetz vom 20. Dezember 2007 in der jeweils geltenden Fassung der 

Wertermittlung im Verfahren der Ländlichen Neuordnung zu Grunde zu legen. Abweichungen 

sind zulässig. In den Feldfluren des Verfahrensgebietes wurde die Bodenschätzung in den 

Jahren 1935 bis 1937 durchgeführt. 

Im Rahmen der Flurneuordnung ist zu prüfen, ob die in der Reichsbodenschätzung 

festgestellten Bodenwerte für die Wertermittlung Anwendung finden können. Dies geschieht 

dadurch, dass für die im Neuordnungsgebiet vorkommenden Hauptbodenarten passende 

Grablöcher oder Vergleichsstücke der Bodenschätzung aufgesucht werden und die 

Bodenzahlen bzw. Grünlandgrundzahlen mit den durch den erweiterten Vorstand ermittelten 

Wertzahlen der Ländlichen Neuordnung verglichen werden (Mustergrundaufstellung). 

Bei hinreichender Übereinstimmung können durch den Vorstand die Verwendung von 

Bodenzahl (für Acker- und gewerblich genutztes Gartenland) und Grünlandgrundzahl der 

Bodenschätzung der Finanzverwaltung als Grundlage der Wertermittlung beschlossen 

werden. Bisher nicht bewertete, jetzt aber landwirtschaftlich genutzte Flächen sind durch den 

erweiterten Vorstand nachzubewerten. 

Die so ermittelten Wertzahlen werden erforderlichenfalls durch Zu- und Abschläge für 

besondere Verhältnisse, die den Wert des Grundstücks dauernd beeinflussen (Uferrand, 

Nässe u.  a. m.) ergänzt.  

 

Die Wertzahlen werden ohne Berücksichtigung der Entfernung zum Wirtschaftshof und damit 

notwendiger Anfahrtswege festgelegt. Die Entfernung wird, soweit es sich mit einer 

großzügigen Zusammenlegung vereinbaren lässt, bei der Erarbeitung des 

Neuordnungsplanes im Rahmen der Abfindung berücksichtigt. 

 2.2  Wichtige Formeln für die Wertberechnung 

Abkürzungen:  AB - Abschläge (auch Zuschläge) (Bodenpunkte oder %) 

 BW - Bodenwertzahl   (Bodenpunkte) 

 BRW - Bodenrichtwert  

(bzw. Verkehrswert in bebauten Lagen) 

 DWZ - Durchschnittswertzahl (Bodenpunkte) 

 F  - Fläche    (m²) 

 KF  - Kapitalisierungsfaktor 

 UF - Umrechnungsfaktor 

 WZ - Wertzahl   (Wertpunkte) 

 WVZ - Wertverhältniszahl   (Wert einer bestimmten Fläche) 
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Wertzahl:   𝑊𝑍 = 𝐵𝑊 ± 𝐴𝐵 

 

Die Flächen in einem Flurbereinigungsgebiet sind so zu 

bewerten, dass eine Vergleichbarkeit und gegebenenfalls auch 

ein Flächentausch möglich sind. Die Vereinheitlichung von 

Wertmaßstäben erfolgt mit der Umwandlung in Wertzahlen der 

Ländlichen Neuordnung (WZ). 

 

Wertverhältniszahl:  𝑊𝑉𝑍 =  
𝑊𝑍 × 𝐹

10 𝑚2  

Der Tauschwert eines Grundstücks bestimmt sich aus der 

Summe der Einzelflächen in m², multipliziert mit den 

entsprechenden Nettowertzahlen und geteilt durch 10 m². Er 

wird in Wertverhältniszahlen (WVZ) angegeben. 

 

Durchschnittswertzahl:  𝐷𝑊𝑍 = ∅ 𝑊𝑍  

Für die Durchschnittswertzahl wird die Summe der 

vorhandenen Wertzahlen für ein Flurstück oder ein Gebiet 

gebildet und anschließend durch die Anzahl der Wertzahlen 

dividiert.  

Die eingehenden Wertzahlen werden dabei entsprechend der 

von ihnen belegten Flächenanteile gewichtet. 

 

Kapitalisierungsfaktor:  𝐾𝐹 =
𝐵𝑅𝑊

𝐷𝑊𝑍
 

 Der vom Gutachterausschuss ermittelte durchschnittliche m²-

Preis für Ackerflächen wird durch die durchschnittliche 

Bodenzahl des Verfahrensgebietes für Ackerflächen (DWZ) 

dividiert und ergibt den Kapitalisierungsfaktor. Er dient zur 

Umrechnung der Wertzahlen der ländlichen Neuordnung in 

Geldwerte. 

 2.3  Bestimmung der (Netto-) Wertzahl aus Bodenwert und Ab-/ Zuschlägen 

Bei der Bestimmung von Ab- / Zuschlagsgrößen, die sich aus einer prozentualen Minderung 

bzw. Erhöhung des Bodenwertes ableiten, wird immer auf den durch Zu- und Abschläge 

unveränderten Bodenwert Bezug genommen. Die sich ergebenden auf ganze WZ gerundeten 

Werte, wie auch die anderen Ab-/ Zuschläge, werden dann vom Bodenwert abgezogen oder 

addiert (ggf. mehrmals). 
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Beispiel: 

Bodenwert 50 → 50 

Abschlag wegen Nässe - 10 % (von 50 = 5) - 5 

Abschlag wegen Wald - 20 % (von 50 = 10) - 10 

Wertzahl   35 

 2.4  Kapitalisierungsfaktor 

Um eine Beziehung zwischen Tauschwerten und Verkehrswerten herstellen zu können, wird 

ein Kapitalisierungsfaktor benötigt. Dieser ist Grundlage für das Maß einer wertgleichen 

Abfindung in der Ortslage als auch in der Feldflur. Weiterhin ist der Kapitalisierungsfaktor beim 

Landverzicht nach § 52 FlurbG und bei der Berechnung von Mehr- und Minderausweisungen 

der Landabfindung anzuhalten. Der Kapitalisierungsfaktor kann durch Beschluss des 

erweiterten Vorstandes der Bodenpreisentwicklung angepasst werden. 

Ausgehend von der vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig 

herausgegebenen Bodenrichtwertkarte zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der durchschnittliche 

Kaufpreis für Ackerland im Gebiet 2,10 €/m. Durch die Finanzbehörde wurde für das 

Verfahrensgebiet die durchschnittliche Ackerzahl (DWZ) mit 57 festgelegt. Der vom 

Gutachterausschuss ermittelte Bodenrichtwert für Ackerflächen (BRWAcker) im 

Verfahrensgebiet geteilt durch die durchschnittliche Ackerzahl ergibt den 

Kapitalisierungsfaktor KF. 

𝐾𝐹 =
𝐵𝑅𝑊𝐴𝑐𝑘𝑒𝑟

𝐷𝑊𝑍
 

𝐾𝐹 =
2,10 €/𝑚²

57
 =   0,0368 €/𝑚² 

Damit ergibt sich je Bodenpunkt (= 1 Wertzahl) ein Wert von 0,0368 €/m².  

1 WZ der ländlichen Neuordnung entspricht einem Wert von 0,0368 €/m². 

 

Der Kapitalisierungsfaktor ist für die Wertverhältniszahl (WVZ) zu bestimmen. 

Wertverhältniszahlen werden für eine Fläche von 10 m² berechnet (siehe Punkt 2.2). 

𝐾𝐹 =
2,10 €/𝑚² ∗ 10 𝑚²

57 𝑊𝑍
 =   0,368 €/𝑊𝑉𝑍 

Beispiel zu Ermittlung des Kapitalisierungsfaktors zwischen Wertverhältniszahl und Wert 

anhand einer Ackerfläche von 100 m²: 

- 100 m² Ackerland mit einer Wertzahl von 57 haben einen Wert von 210,00 € (100 x 2,10 €)  

- 100 m² Ackerland mit einer Wertzahl von 57 ergeben des Weiteren eine WVZ von 570 

𝑊𝑉𝑍 =  
57 ×  100 𝑚²

10 𝑚2
= 570 𝑊𝑉𝑍 
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- daraus folgt das Verhältnis: 570 Wertverhältniszahlen haben einen Wert von 210,00 €. 

   1 Wertverhältniszahl hat damit einen Wert von 0,368 €. 

 

𝐾𝐹 =
210 €

570 𝑊𝑉𝑍
 =   0,368 €/𝑊𝑉𝑍 

1 WVZ der Ländlichen Neuordnung entspricht dem Wert von 0,368 €. 

 

 2.5  Umrechnungsfaktor 

Damit der Kapitalisierungsfaktor auch für die Bewertung des Grünlandes herangezogen 

werden kann, ist ein Umrechnungsfaktor (UF) in der Wertermittlung zu berücksichtigen. Denn 

im Vergleich zu Ackerland beträgt der durchschnittliche Bodenrichtwert für Grünland im 

Verfahrensgebiet 1,70 €/m² (BRWGrünland) statt 2,10 €/m² (BRWAcker). 

 

Der Umrechnungsfaktor zur Marktanpassung der Grünlandzahlen berechnet sich aus: 

 

𝑈𝐹 =
𝐵𝑅𝑊𝐺𝑟ü𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑

𝐵𝑅𝑊𝐴𝑐𝑘𝑒𝑟
  

 

𝑈𝐹 =
1,70 €/𝑚²

2,10 €/𝑚²
= 0,81 

 

Vor Übernahme der Grünlandgrundzahl in die Wertermittlung wird die Wertzahl der ländlichen 

Neuordnung zur Marktanpassung mit dem Faktor 0,81 multipliziert.  

 

𝐾𝐹 =
𝐵𝑅𝑊𝐺𝑟ü𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑

𝐷𝑊𝑍 𝑥 𝑈𝐹
 

 

𝐾𝐹 =
1,70 €/𝑚²

57 𝑥 0,81
= 0,0368 €/𝑚²  

 

Damit entspricht der Preis für 1 Wertzahl, sowohl für Grünland als auch für Ackerland, einem 

Wert von 0,0368 €/m². 

 

Beispielrechnung 

Aus der Grünlandgrundzahl 69 erhält man durch Anbringen des Umrechnungsfaktors die 

Bodenzahl = 56 für dieses Grünland.  

Die Bodenzahl 56 ist in die Klasse III, Wertzahl der ländlichen Neuordnung = 57 zugeordnet. 

Dies entspricht nach Multiplikation mit dem Kapitalisierungsfaktor einem Geldwert von  

2,10 €/m². 
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 2.6  Verfahrensweise für Flächen mit Verkehrswert (land- und forstwirtschaftlich 

nicht nutzbare Flächen) 

Für die Ermittlung des Wertes der Bauflächen, Bauland und baulichen Anlagen wird unter den 

Maßgaben des § 29 FlurbG der Verkehrswert herangezogen. Zur Ermittlung der Verkehrswerte 

und zur Festlegung der Abgrenzung der Gebiete mit Verkehrswert zu denen, deren Wert nach 

§ 28 FlurbG ermittelt wird, kann sich der Vorstand besonderer anerkannter Sachverständiger 

bedienen (§ 31 Abs. 2 FlurbG). 

 3   Flurstücksgruppen 

Flurstücksgruppen entstehen durch das Zusammenfassen von Flächen nach einheitlichen 

Gesichtspunkten wie zum Beispiel Nutzungsart, Gelände oder Verwertbarkeit. Entsprechend 

den „Arbeitsvorschriften der Ländlichen Neuordnung Sachsen“ (AVLNO), Punkt 3.3.8, können 

gleichartige und unbeschränkt zusammenlegungsfähige Flurstücke in der Wertkarte 

abgegrenzt und als Flurstücksgruppe erfasst werden. Dies erleichtert den Nachweis einer 

wertgleichen Zuteilung (§ 44 Abs. 4 und 5 FlurbG). Flurstücksgruppen sind mit einer 2-stelligen 

Zahl zu kennzeichnen und werden wie folgt festgelegt: 

Tabelle 1: Flurstücksgruppen 

Kennzahl Bezeichnung Hinweise 

01 Ackerland 
alle Bodenarten,  
konventionell genutztes Ackerland 

02 Grünland 
alle Bodenarten,  
konventionell genutztes Grünland 

03 Wald 
Flächen gemäß § 2 Sächsischem 
Waldgesetz 

04 Gebäude- und Freifläche 
Flächen deren Wertermittlung auf der 
Grundlage des Verkehrswertes erfolgt 

05 Fläche mit Sonderwerten nicht landwirtschaftlich nutzbare Flächen 

 

 4  Festsetzungen 

 4.1  Überprüfung der amtlichen Bodenschätzung 

Die Feldbegehung zur Überprüfung der Anwendbarkeit der amtlichen Bodenschätzung wurde 

am 17.09.2014 durchgeführt und in der Vorstandssitzung am 07.07.2015 ausgewertet. 

Es wurde vom Vorstand am 07.07.2015 beschlossen, dass die Ergebnisse der amtlichen 

Bodenschätzung für die Wertermittlung im Verfahren anzuhalten sind und auf dieser 

Grundlage eine Umrechnung der ermittelten Bodenzahlen in Wertzahlen der Ländlichen 

Neuordnung erfolgen kann. Die Ergebnisse der Vergleiche der Mustergründe sind unter der 

Anlage 1 dokumentiert. 

Die vorkommenden Böden werden in den nachfolgenden Tabellen zusammengefasst. 
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Tabelle 2: vorkommende Ackerböden 

Bodenart Kurzzeichen 
Bodenzahl 

Min. Max. Gewichtetes Mittel 

Sand S - - - 

anlehmiger Sand SI - - - 

lehmiger Sand IS 44 - 44 

stark lehmiger Sand SL 58 - 58 

sandiger Lehm sL 67 - 67 

Lehm L - - - 

Schwerer Lehm LT - - - 

Ton T - - - 

Tabelle 3: vorkommende Grünlandböden 

Bodenart Kurzzeichen 

Grünlandgrundzahl 

Min. Max. 
Gewichtetes 

Mittel 

Sand S - - - 

anlehmiger Sand SI - - - 

lehmiger Sand IS - - - 

stark lehmiger Sand SL 57 - 57 

sandiger Lehm sL 68 - 68 

Lehm L 54 71 66 

Schwerer Lehm LT - - - 

Ton T - - - 

 

 4.2  Umwandlung der Bodenzahlen in Wertzahlen der ländlichen Neuordnung 

Auf Grundlage der vorkommenden Bodenzahlen werden jeweils für Acker- und Grünland 

verschiedene Klassen gebildet. Für jede Klasse wird eine Wertzahl der ländlichen Neuordnung 

definiert.  

 

Die vorkommenden Ackerböden, welche annähernd die gleiche Ertragsfähigkeit aufweisen, 

werden zu einer Klasse zusammengefasst. Die Unterteilung erfolgt in sechs Klassen. 

 
Die vorkommenden Grünlandböden, welche annähernd die gleiche Ertragsfähigkeit 

aufweisen, werden zu einer Klasse zusammengefasst. Die Unterteilung erfolgt in vier Klassen.  

Auf Grund der Marktanpassung der Grünlandzahlen wird der Umrechnungsfaktor UF = 0,81 

gemäß Abschnitt 2.5 berücksichtigt. 
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Tabelle 4: Umwandlung der Bodenzahlen bzw. Grünlandgrundzahlen in Wertzahlen der 
ländlichen Neuordnung 

Bodenzahl 
Spanne  

Bodenzahlen 

Wertzahl  
ländliche  

Neuordnung 
Klasse 

Spanne 
Grünland-
grundzahl 

Grünland-
grundzahl 

69 

≥ 65 67 I  

 

68  

67  

66  

65  

64 

64-60 62 II  

 

63  

62  

62  

61  

60  

59 

59-55 57* III ≥ 68 

73 

58 72 

57 71 

57 70 

56 69 

55 68 

54 

54-50 52 IV 67-62 

67 

53 66 

53 65 

52 64 

51 63 

50 62 

49 

49-45 47 V 61-56 

61 

49 60 

48 59 

47 58 

46 57 

45 56 

44 

≤ 44 42 VI ≤ 55 

55 

44 54 

43 53 

42 52 

41 51 

40 50 

40 49 

*Hinweis: Für Lützschena beträgt die durchschnittliche Ackerzahl 57. 

 4.3  Restwertzahl 

Da es verfahrenstechnisch keine Flächen ohne Wertzahl im Verfahrensgebiet geben darf und 

negative Wertzahlen, welche durch Abschläge entstehen können, nicht zulässig sind, wird die 

Restwertzahl mit 1 festgelegt. 

 4.4  Landwirtschaftlich genutzte Flächen (Ackerland, Grünland) 

Die Ergebnisse der amtlichen Bodenschätzung weisen für jede Klassenfläche eine Brutto- und 

eine Nettobewertung nach. In der Bruttowertzahl (Bodenzahl und Grünlandgrundzahl) sind die 

chemisch-biologischen Eigenschaften und die physikalische Beschaffenheit der 
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Bodenbestandteile erfasst. Die Nettowertzahl (Ackerzahl und Grünlandzahl) wird durch die 

Berücksichtigung lagespezifischer Besonderheiten durch Zu- und Abschläge aus der 

Bruttowertzahl entwickelt. Für die Wertermittlung wird die Bruttowertzahl übernommen. Zudem 

sollen weitere lagespezifische Besonderheiten durch verfahrensspezifische Zu- und 

Abschläge berücksichtigt werden. Zu- und Abschläge werden nur auf landwirtschaftlich 

nutzbaren Flächen angebracht. 

 4.4.1  Umgenutzte landwirtschaftliche Flächen (Um) 

Ist in der Schätzungskarte für eine Fläche Acker ausgewiesen, die derzeit als Grünland (z. B: 

mehrjähriges Ackergras, Weideflächen für Pferde) genutzt wird, erfolgt die Bewertung als 

Ackerland. 

Ist in der Schätzungskarte für eine Fläche Acker ausgewiesen, die derzeit und nachhaltig als 

Grünland - so genanntes Dauergrünland – genutzt wird, erfolgt die Bewertung als Ackerland 

mit einem Abschlag von 10 %. 

Umgebrochenes Grünland, welches ehemals als Grünland geschätzt wurde, wird wie das 

angrenzende Ackerland bewertet. 

 4.4.2  Landwirtschaftlich genutzte ehemalige Wege und Gräben 

Ehemalige Katasterwege, welche heute als Ackerland bzw. Grünland genutzt werden, erhalten 

die Wertzahl der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. Ist diese auf den Seiten des 

Weges unterschiedlich hoch, wird die niedrigere Wertzahl zur Bewertung herangezogen. 

 4.4.3  Geländeform 

Im Verfahrensgebiet gibt es keine Besonderheiten in der Geländeform. Es sind keine Zu- und 

Abschläge vorzunehmen. 

 4.4.4  Vernässungen (N) 

Der Wasserhaushalt ist ein wesentlicher Faktor für die Bodenbeschaffenheit. Er wird daher in 

der Regel bereits unmittelbar im reinen Bodenwert erfasst. Auswirkungen des 

Wasserhaushalts, die im reinen Bodenwert nicht zum Ausdruck kommen, z.B. 

Überschwemmungsgefahr oder Vernässung, sind je nach Stärke der Beeinträchtigung durch 

Abschläge zu erfassen. Es sind dazu grundsätzlich Einzelbewertungen durchzuführen. 

In den letzten Jahren hat die Vernässung, insbesondere im Bereich des Grünlandes im 

südlichen Verfahrensgebiet, stark zugenommen. Die Ursachen dessen sind dem Vorstand 

nicht bekannt. Laut Beschluss der 6. Vorstandssitzung vom 13.10.2015 soll für den 

Grünlandbereich westlich des Deichs ein Abschlag von 25 % berücksichtigt werden. Östlich 

des Deiches soll ein Abschlag von 75% vorgenommen werden.  

Starke Vernässungen die sich im Laufe der Jahre zu ausgewiesenen Biotopen entwickelt 

haben, werden unter Punkt 4.5.3 als sonstige Flächen ohne landwirtschaftlichen Ertrag 

gesondert berücksichtigt. 
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 4.4.5  Waldrandlage (W) 

Der Wald beeinflusst die Verwertbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten 

Flächen durch Schattenwirkung, Durchwurzelung des Bodens und Laubfall. Daher wird als 

Abschlag für Waldrand festgesetzt: 

• Wald im Süden  20 % 

• Wald im Westen  10 % 

• Wald im Osten  10 % 

• Wald im Norden    0 % 

Die Breite des Abschlagstreifens beträgt einheitlich 20 m. 

 4.4.6  Randlage Gehölz- und Heckenreihen (G) 

Der Nachweis für Waldflächen wird bei der Unteren Forstbehörde geführt. Flächen, welche 

nicht der Definition Wald nach § 2 Sächsischem Waldgesetz vom 10. April 1992 in der derzeit 

gültigen Fassung entsprechen, werden den Feldgehölzen zugeordnet. Für die Randlage bei 

Gehölz- und Heckenreihen ist kein Abschlag vorzunehmen. 

 4.4.7  Gewässer- und Uferrandstreifen (U) 

Der § 24 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

01.05.2014 (SächsGVBl. S. 503), setzt an Fließgewässern außerhalb von Ortslagen einen  

10 m breiten Gewässerrandstreifen fest. Die heute eingeschränkte Nutzbarkeit von Flächen 

(Düngung etc.), die unmittelbar an Fließgewässern liegen (10 m Gewässerrandstreifen), 

bedingt zusätzlich einen Wertverlust dieser Flächen. 

Deshalb wird unabhängig von einer eventuell vorhandenen Uferbepflanzung die 

eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung durch einen beidseitigen Abschlag von 15 % auf 

einer Breite von 10 m (ab Böschungsoberkante) berücksichtigt. 

 4.4.8  Überschwemmungsgebiet (Ü) 

Die Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit sind lediglich gering und 

rechtfertigen keine Wertminderung. 

 4.4.9  Leitungen und deren Anlagen (L) 

In der Erde verlegte Leitungen haben keine Auswirkungen auf die Bewirtschaftung. Eine 

Wertminderung soll für Leitungen und deren Anlagen nicht erfolgen. 

 4.4.10  Altlastenverdachtsflächen (A) 

Altlastenverdachtsflächen werden nicht gesondert bewertet. Für diese Flächen wird 

grundsätzlich eine bedingte Zuteilung, d.h. Abfindung in alter Lage vorgenommen. Die Lage 

von Altlastenverdachtsflächen ist in der Planungsübersicht zu den Neugestaltungsgrund-

sätzen ersichtlich. 
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 4.5  Flächen ohne landwirtschaftlichen Ertrag 

 4.5.1  Waldflächen 

Waldflächen werden der Flurstücksgruppe 03 zugeordnet. Ausgehend von dem in der 

Bodenrichtwertkarte ausgewiesenen Richtwert für Wald, werden diese Flächen mit 0,20 €/m² 

angesetzt und in die Klasse 1 mit 6 Wertzahlen eingestuft. 

 4.5.2  Flächen mit Verkehrswert 

Flächen im Innenbereich 

Flächen innerhalb der Ortslage (§ 34 BauGB) deren Wertermittlung auf der Grundlage des 

Verkehrswertes erfolgt, werden der Flurstücksgruppe 04 zugeordnet. 

In der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt 

Leipzig wurden zum Stichtag 31.12.2020 folgende Bodenrichtwerte veröffentlicht: 

Tabelle 5: Bodenrichtwerte 

Gemarkung 
Bodenrichtwert  

[€ /m²] 
Wertzahlen Klasse 

Ortslagen Lützschena 260 7065 1 

Ortslage Stahmeln 240 6522 2 

Lützschena  

(an Hallescher Straße) 
130 3533 3 

Lützschena 

(Friedhof) 
10 272 4 

 

 

Individuelle Vereinbarungen zum Verkehrswert / Bodenwert sind möglich, werden jedoch in 

der Wertermittlungskarte nicht ausgewiesen. 

 

Flächen im Außenbereich 

Für Hof- und Gebäudeflächen im Außenbereich (§ 35 BauGB), zu denen auch die gewerblich 

als auch landwirtschaftlich genutzten Bau- und Freiflächen gehören, wird eine Wert von  

15,00 €/m² angesetzt. Die Einordnung erfolgt in die Flurstücksgruppe 04 (Klasse 5) und wird 

mit 408 WZ/m² angegeben. 

Wochenendsiedlungsflächen 

Im Verfahrensgebiet existieren für die Gemarkung Stahmeln Naherholungsflächen mit 

Wochenendhäusern. Ausgehend von dem in der Bodenrichtwertkarte ausgewiesenen 

Bodenrichtwert, werden diese Flächen mit 12,00 €/m² angesetzt und mit der Flurstücksgruppe 

04 in der Klasse 6 mit 326 WZ/m² eingeordnet. 
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 4.5.3  Sonstige Flächen ohne landwirtschaftlichen Ertrag 

Sportflächen 

Das Verfahrensgebiet ist durch den Reitsport geprägt. Es gibt 2 Reiterhöfe im Gebiet die 

entsprechende Sport- bzw. Reitplätze besitzen. Den Vergleichswerten der Leipziger 

Bodenrichtwertkarte zufolge, werden entsprechende Sportflächen mit 5 €/m² angesetzt. Die 

Einordnung erfolgt in die Flurstücksgruppe 05, Klasse 1 mit 136 WZ/m². 

Weitere nicht landwirtschaftlich nutzbare Flächen (z.B. Unland, Böschungen, Aufschüttungen, 

Fläche für die Abwasserpumpstation, Gräben, Biotopflächen und andere Gewässer) werden 

in die Flurstücksgruppe 05 (Klasse 3) mit 5 Wertzahlen eingeordnet. Gehölz- und 

Heckenreihen werden in die Flurstücksgruppe 05 (Klasse 2) mit 10 Wertzahlen eingestuft. 

 

Die Bewertung der Wege-, Verkehrs- sowie sonstigen Gemeinbedarfsflächen und der mit 

diesen in Verbindung stehenden Flächen erfolgt mit der Wertzahl 1 und der Einordnung in die 

Flurstücksgruppe 5 (Klasse 4). 

 4.6  Wesentliche Bestandteile 

Wesentliche Bestandteile von Grundstücken, z. B. Obstbäume, Holzbestände, Einzelbäume, 
bauliche Anlagen und sonstige wesentliche Bestandteile der Grundstücke, welche durch die 
Ländliche Neuordnung den Eigentümer wechseln oder entfernt werden müssen, werden im 
Bedarfsfalle von anerkannten Sachverständigen geschätzt. 

 4.7  Wertänderungen 

Hat ein Grundstück Mängel, die durch die Ländliche Neuordnung behoben werden (z.B.: 
unwirtschaftliche Form und Größe, fehlende Zuwegung), so werden diese Mängel in der 
Wertzahl nicht berücksichtigt.   
 
Wurde der Wert eines Abfindungsflurstückes durch besondere Maßnahmen der Teilnehmer-
gemeinschaft (TG) wesentlich verändert, so wird dennoch der ursprüngliche Wert der 
Bemessung der Landabfindung zu Grunde gelegt.  



 5  Zusammenstellung der Wertermittlung 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Festlegungen des Wertermittlungsrahmens 

zusammengefasst. 

Tabelle 6: Zusammenfassung der Wertermittlung 

Flurstücksgruppe 
Klasse 

I II III IV V VI 

Ackerland  (01) ≥ 65 64 - 60 59 - 55 54 - 50 49 - 45 ≤ 44 

Grünland  (02)   ≥ 68 67 - 62 61 - 56 ≤ 55 

 Wertzahl der ländlichen Neuordnung (WZ) 

Landwirtschaftliche Flächen 

Ackerland  (01) 67 62 57 52 47 42 

Grünland  (02) - - 57 52 47 42 

Flächen ohne landwirtschaftlichen Ertrag 

Wald   (03) 6      

Gebäude- und 
Freiflächen (04) 

7065 6522 3533 272 408 326 

Flächen mit 
Sonderwerten (05) 

136 10 5 1   

Kapitalisierungsfaktor: 0,0368 € pro WZ 

 
 
 

 6  Beschlussfassung 

Vorstehender Wertermittlungsrahmen wurde mit 5 Stimmen (einstimmig) in der 

Vorstandssitzung vom 15.09.2021 (Beschluss 02/2021) durch den erweiterten Vorstand 

beschlossen. 

 

Für die Niederschrift 

 

 

................................................ 

Marlen Karthäuser 

Stellv. Vorsitzende 

TG Lützschena - Stahmeln 

Geschlossen 

 

 

............................................ 

Linda Püngel 

Vorstandsvorsitzende 

TG Lützschena-Stahmeln 

 


